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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Märzausgabe unseres Magazins für Beamtinnen und Beamte wollen wir 
das Thema Arbeitszeit näher in den Blick nehmen. Anlässlich dessen stellt Ihnen 
Anne M. Wöhrmann von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
die Ergebnisse des Arbeitszeitreports Deutschland 2016 näher vor und erläutert 
speziell für den Bereich des öffentlichen Dienstes, wie sich die Arbeitszeitrealität 
tatsächlich darstellt. Aber auch die Frage, wie es um die sogenannte Work-Life-
Balance der Beschäftigten steht, soll beantwortet werden. So ist ein Ergebnis der 
Befragung: Nur rund die Hälfte der in Wechselschicht mit Nachtanteilen Tätigen 
ist mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zufrieden. Wie dieser Wert im 
Sinne der Beschäftigten verbessert werden kann, erklärt uns Carsten Gross, Vor-
sitzender des örtlichen Personalrats der Polizeidirektion Neumünster, im Interview. 
Er berichtet von der dort abgeschlossenen Dienstvereinbarung zur Gestaltung der 
Arbeitszeit, welche die Arbeitszeitplanung für den Wach- und Wechselschicht-
dienst gesundheitsfreundlicher gestaltet und mittlerweile schon einige Nachah-
mer gefunden hat. 
Nicht weniger aktuell sind die Besoldungsrunden für die Beamtinnen und Beamten 
sowie die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger der Länder und Kommu-
nen. Wie sich die Besoldungspolitik der Dienstherren in diesem Jahr darstellt, ist 
daher ebenfalls Thema dieser Ausgabe.
Zu guter Letzt möchte ich Sie noch auf unser diesjähriges Schöneberger Forum 
hinweisen. Unter dem Motto „Brave New World – Zeitenwende im öffentlichen 
Dienst“ werden wir am 28. und 29. November 2017 in Berlin zusammenkommen 
und uns mit den Herausforderungen, vor denen der öffentliche Dienst steht, be-
schäftigen.   

Viele Grüße
Henriette Schwarz

IMPRESSUM 
Herausgeber: DGB-Bundesvorstand,  
Abteilung Öffentlicher Dienst und Beamtenpolitik,  
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin
Ver ant wortlich für den Inhalt: Elke Hannack
Redaktion: Lisa Kranz, Henriette Schwarz, Achim Fehrenbach
Verlag, Vertrieb und Anzeigenmarketing: 
INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte
Schulstr. 30 c, 67125 Dannstadt-Schauernheim 
Telefon: 0211 72134571, Telefax: 0211 72134573 
infoservice@beamten-informationen.de 
www.dgb.de/beamtenmagazin
www.dgb.de/beamtenmagazinabo
Gestaltung: SCHIRMWERK, Essen 
Titelgrafik: istockphoto.de/sorbetto
Druck: Peter Pomp GmbH, Bottrop 
Erscheinungsweise: 10 mal im Jahr, im 24. Jahrgang 
Jahresbezugspreis: 10,00 Euro inkl. Zustellgebühr
Jahresbezugspreis inkl. Ratgeber „Wissenswertes für 
 Beamtinnen und Beamte“: 19,50 Euro inkl. Zustellgebühr

Fo
to

: S
im

on
e 

M
. N

eu
m

an
n

Henriette Schwarz
Referatsleiterin, 
Abteilung Öffentlicher Dienst  
und Beamtenpolitik beim  
DGB-Bundesvorstand



magazin für beamtinnen und beamte 4

Arbeitszeitreport Deutschland 2016
Der BAuA-Arbeitszeitreport 2016 berichtet Ergebnisse einer reprä-
sentativen Befragung, in der 20.000 Erwerbstätige in Deutschland, 
die mindestens 10 Stunden in der Woche arbeiten, zu ihrer Arbeits-
zeitrealität befragt wurden. 28% der in der Studie befragten ab-
hängig Beschäftigten arbeiten im öffentlichen Dienst. Ein gutes 
Fünftel (22%) hiervon sind Beamtinnen und Beamte, sieben von 
zehn sind Angestellte und 8% sind Arbeiter bzw. Arbeiterinnen. In 
diesem Beitrag werden auch über den Arbeitszeitreport hinausge-
hende Befunde für Beamtinnen und Beamte sowie Angestellte im 
öffentlichen Dienst berichtet.

Tatsächliche und gewünschte Arbeitszeit
28% der Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben eine 
tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit zwischen 10 und 34 
Stunden, was im Arbeitszeitreport als Teilzeitarbeit defi-
niert wurde. Dabei ist diese Teilzeitarbeit unter den Beam-
tinnen und Beamten mit 21% deutlich weniger weit ver-
breitet als unter den Angestellten (31%). Überlange Ar-
beitszeiten von mindestens 48 Stunden in der Woche 
haben 13% der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Von 
den Angestellten betrifft dies knapp 11% während von den 
Beamtinnen und Beamten sogar mehr als ein Fünftel so 
lange arbeitet. Diese Zahlen bekommen besondere Rele-

vanz vor dem Hintergrund, 
dass dem Arbeitszeitreport 
zufolge mit steigendem 
Umfang der Arbeitszeit der 
Anteil der Beschäftigten 
sinkt, die damit zufrieden sind, wie ihr Arbeits- und 
Privatleben zusammenpassen. Für den öffentlichen 
Dienst zeigt sich, dass nur sechs von zehn Beschäf-
tigten mit überlangen Arbeitszeiten zufrieden mit ih-
rer Work-Life-Balance sind, während dies für mehr 
als acht von zehn Beschäftigten mit kürzeren Ar-
beitszeiten der Fall ist.

TITEL
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WORK-LIFE-BALANCE 
im öffentlichen Dienst 
Arbeitszeitreport Deutschland 2016 
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Abb. 1: Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance nach Länge der Arbeitszeit und 
Geschlecht im öffentlichen Dienst (n = 4837)

ab 48 h

40-47 h

35-39 h

10-34 h

Kaum ein anderer Aspekt der Arbeit wirkt sich auf unser 
Privatleben aus wie die Gestaltung der Arbeitszeit. Durch 
sie ist bestimmt, welche Zeit zur Erholung und für private 
Verpflichtungen zur Verfügung steht. Der Arbeitszeitreport 
Deutschland 2016 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) berichtet aktuelle Zahlen zur 
Verbreitung verschiedener Arbeitszeitformen und zeigt, 
wie diese in Zusammenhang mit der Work-Life-Balance 
von Beschäftigten stehen.

Von Anne M. Wöhrmann (BAuA)
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Viele Beschäftigte würden daher gerne ihre Arbeitszeit reduzieren. 
Wenn sie den Umfang ihrer Arbeitszeit selbst wählen könnten – 
unter Berücksichtigung der entsprechenden Verdienstanpassung – 
würden die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Mittel am 
liebsten 36 Stunden in der Woche arbeiten (Median). Das sind  
4 Stunden weniger als sie derzeit im Mittel tatsächlich arbeiten. 

Der Median der tatsächlichen Arbeitszeit liegt bei 40 Stun-
den. Ein genauerer Blick 
zeigt, dass über die Hälfte 
der Vollzeitbeschäftigten im 

öffentlichen Dienst ihre 
Arbeitszeit verkürzen möch-

te, während dies nur auf ein 
gutes Fünftel der Teilzeitbe-

schäftigten zutrifft. Fast ein Drit-
tel der Teilzeitbeschäftigten möchte 

ihre Arbeitszeit hingegen verlängern. 

Atypische Arbeitszeiten
Nicht nur die Länge der Arbeitszeit 
bestimmt, wie zufrieden Beschäf-
tigte mit ihrer Work-Life-Balance 
sind, sondern auch die Lage 
der Arbeitszeit. Insbesondere, 
wenn zu Zeiten gearbeitet 
wird, die aus sozialer Hin-
sicht besonders wertvoll 
sind – wie z. B. abends 
und am Wochenende – 
hat dies Auswirkungen 
auf die Work-Life- Ba-
lance. Wie viele Be-
schäftigte im öffent-
lichen Dienst zu 
 diesen untypischen 
Arbeitszeiten ar-

beiten, zeigen die folgenden Zahlen. Zwar arbeiten 83% der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst normalerweise innerhalb des 
Zeitrahmens von 7 bis 19 Uhr. Jedoch haben 6% versetzte Arbeits-
zeiten, wie z. B. feste Früh- oder Spätschichten, 3% haben wech-
selnde Schichten ohne Nachtanteile und 8% arbeiten in Wechsel-
schicht mit Nachtarbeit oder in Dauernachtschichten. Arbeitszei-
ten zu atypischen Lagen sind bei der Untergruppe der Beamtinnen 
und Beamten dabei insgesamt etwas seltener als bei den Ange-
stellten: Neun von zehn Beamtinnen und Beamten arbeiten nor-
malerweise tagsüber. 
Darüber hinaus arbeiten mehr als zwei von fünf der im öffentlichen 
Dienst Beschäftigten mindestens einmal im Monat am Wochen-

ende (42%). Bei etwa einem Drittel der Beschäftigten schließt dies 
auch Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit mit ein. Unter den Beamtin-
nen und Beamten ist Wochenendarbeit etwas weiter verbreitet. 
Fast die Hälfte der Beamtinnen und Beamten arbeitet am Wochen-
ende, wobei dies in den meisten Fällen – und damit im öffentlichen 
Dienst auch deutlich häufiger als in anderen Wirtschaftsbereichen 
– Sonntagsarbeit mit einschließt. 
Auch bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist ein deutli-
cher Zusammenhang zwischen atypischer Lage der Arbeitszeit und 
der Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance zu beobachten. Dabei 
sind Wochenendarbeit – vor allem, wenn sie den Sonntag mit ein-
schließt – und Arbeit in wechselnden Schichten als besonders ne-
gativ für die Work-Life-Balance zu bewerten. Nur gut die Hälfte der 
Beschäftigten, die in Wechselschicht mit Nachtanteilen bzw. in 
Dauernachtschichten arbeitet, ist damit zufrieden, wie ihre Arbeit 
und ihr Privatleben zusammenpassen.
Vor dem Hintergrund verschiedener Tätigkeitsanforderungen wer-
den an viele Beschäftigte auch zeitliche Flexibilitätsanforderungen 
gestellt. Fast jeder zehnte im öffentlichen Dienst Beschäftigte hat 
mindestens einmal im Monat Bereitschaftsdienst. Das Gleiche gilt 
für Rufbereitschaft. Unter Beamtinnen und Beamten ist Bereit-
schaftsdienst (11%) etwas weiter verbreitet als Rufbereitschaft 
(8%). Sowohl Bereitschaftsdienst als auch Rufbereitschaft stehen 
mit einer schlechteren Work-Life-Balance von Beschäftigten in Zu-
sammenhang. Bereitschaftsdienst scheint sich dabei stärker auszu-
wirken als Rufbereitschaft.

Planbarkeit von Arbeitszeit 
Neben Länge und Lage der Arbeitszeit hat auch deren Planbarkeit 
bzw. Vorhersehbarkeit eine große Bedeutung für die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Privatleben. 15% der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst berichten, dass sich ihre Arbeitszeiten häufig betriebsbe-
dingt ändern. Dabei wird fast die Hälfte der Betroffenen erst am 
selben Tag oder am Vortag über die Arbeitszeitänderung infor-
miert. Beschäftigte im öffentlichen Dienst mit häufigen Änderun-
gen der Arbeitszeiten sind deutlich seltener mit ihrer Work-Life- 
Balance zufrieden (58%) als Beschäftigte, die davon nicht betrof-
fen sind (83% zufrieden). 

Abb. 2: Wochenendarbeit im öffentlichen Dienst (n = 4580)
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Der Arbeitszeitreport 
Deutschland 2016 
ist abrufbar unter
www.baua.de

E  Publikationen 
E  baua: Bericht

Für eine gelungene Work-Life-Balance spielt der eigene Einfluss 
auf die Arbeitszeit eine wichtige Rolle. Bei 62% der Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst wird die tägliche Arbeitszeit auf einem Ar-
beitszeitkonto verbucht. Das angesparte Zeitguthaben wird bei 
13% dieser Beschäftigten überwiegend aus betrieblichen Grün-
den genutzt. Zwei Drittel der Beschäftigten können überwiegend 
selbst darüber verfügen – von den Beamtinnen und Beamten so-
gar drei Viertel. 
In Bezug auf Arbeitszeitsouveränität zeigt sich weiterhin, dass 
etwa vier von zehn Beschäftigten im öffentlichen Dienst viel Ein-

fluss darauf haben, wann sie sich 
mal ein paar Stunden frei nehmen 
und wann sie mit der Arbeit begin-
nen und sie beenden. Etwa die 
Hälfte der Beschäftigten hat auch 

viel Einfluss darauf, wann sie Pausen macht und 
wann sie Urlaub bzw. ein paar Tage frei nimmt. Die 

Beamtinnen und Beamten scheinen dabei insgesamt 

weniger zeitliche Handlungsspielräu-
me zu haben als die Angestellten im 
öffentlichen Dienst. 
Darüber hinaus spielt auch im öffentli-
chen Dienst das Thema ständige Er-
reichbarkeit eine Rolle. Knapp ein Vier-
tel der im öffentlichen Dienst Beschäf-
tigten gibt an, dass von ihnen erwartet 
wird, im Privatleben für arbeitsbezogene 
Belange erreichbar zu sein. Jeder Siebte wird tat-
sächlich häufig und jeder Vierte manchmal kon-
taktiert. Während die Beamtinnen und Beamten 
etwas häufiger angeben, dass Erreichbarkeit von ihnen erwar-
tet wird, unterscheiden sie sich nicht von den Angestellten in 
Bezug auf die Häufigkeit der tatsächlichen Kontaktierung. So-
wohl die häufige Kontaktierung als auch die Erwartung im Ar-
beitsumfeld erreichbar zu sein gehen mit einer verschlechter-
ten Work-Life-Balance einher.

Die Arbeitszeitgestaltung spielt eine wichtige 
Rolle für die Work-Life-Balance der Beschäftig-
ten. Neben der Länge und Lage der Arbeitszeit 
kommt insbesondere auch der Vorhersehbarkeit 
und Planbarkeit von Arbeitszeit eine 
besondere Bedeutung dafür zu, 
wie zufrieden Beschäftigte mit 
der Vereinbarkeit von Arbeit 
und Privatleben sind.

Abb. 3: Ständige Erreichbarkeit im öffentlichen Dienst (n = 4880)

trifft zu

teils teils

trifft nicht zu

häufig

manchmal

selten

nie

Erreichbarkeit im Privatleben wird erwartet:

Tatsächlich im Privatleben kontaktiert:

23%

14%

18%

25%

60%

42%

19%

„Mit dem RentenPlus sorge ich vor. 

Damit‘s im Alter nicht brennt.“

Das RentenPlus 

Unsere Riester-Rente 

mit dem zusätzlichen Plus 

für Beamtinnen und Beamte

www.das-rentenplus.de

RP_Anz_BM_1_3.indd   1 03.09.15   10:00



AUS DEM BUND

DGB-Petition

Gegen 
Autobahn-Privatisierung
Deutschlands Straßen und Brücken sind marode 
und müssen endlich saniert werden. Andernfalls 
leidet nicht nur die Lebensqualität der Menschen, 
sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft. Damit diese wichtige Aufgabe nicht in pri-
vate Hände gerät, hat der DGB nun eine Petition 
gestartet: „Keine Privatisierung der Autobahn!“. 
Anlass der Petition sind Koalitionspläne, eine Bun-
desinfrastrukturgesellschaft zu gründen, die sich 
um Straßen und Brücken kümmern soll. Noch liegt 
diese Management-Aufgabe in den Händen der 
Bundesländer, die parlamentarischen Verfahren 
für die Installation der Bundesgesellschaft laufen 
aber bereits. Das weckt Befürchtungen vor Ar-
beitsplatzverlusten in Landesbehörden und vor 
einer schleichenden Privatisierung der Straßen – 
inklusive einer generellen Straßenmaut, die nach 
der Bundestagswahl kommen könnte. Auf einer 
Fachtagung Anfang März in Berlin diskutierten 
Experten über das Thema. DGB-Vorstandsmit-
glied Stefan Körzell erteilte den Koalitionsplänen 
eine klare Absage: „Die Gewerkschaften setzen 
darauf, dass der Bundestag im Gesetzgebungs-
verfahren noch Änderungen be-
wirkt: Jede Form der Privati-
sierung unserer Autobahnen 
muss verhindert werden.“ 

Equal Pay Day

Gleicher Lohn für Frauen und Männer!
Frauen müssen noch immer auf durchschnittlich 21 Prozent Einkommen ver-
zichten: Die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern verharrt seit Jahren 
auf hohem Niveau. Der Equal Pay Day – dieses Jahr am 18. März – symboli-
siert die Lücke. Bis zu diesem Tag arbeiten Frauen seit Jahresbeginn im Ver-
gleich zu Männern umsonst.
Anlässlich des Equal Pay Day hielten der DGB, der Deutsche Frauenrat und der 
Sozialverband Deutschlands (SoVD) am 17. März eine gemeinsame Kundge-
bung vor dem Brandenburger Tor ab. „Die 21-Prozent-Lohnlücke ist für viele 
Frauen in Deutschland bittere 
Realität“, so der DGB-Vorsitzen-
de Reiner Hoffmann. „Im Durch-
schnitt hat eine Frau im Jahr 
3.700 Euro weniger Geld im 
Portmonee als ihr Kollege. Das 
hat Folgen für die soziale Absi-
cherung bis hin zur Rente.“ Die 
Bundesregierung müsse endlich 
den Koalitionsvertrag umsetzen 
und den Rechtsanspruch auf 
Rückkehr in Vollzeitarbeit einfüh-
ren, forderte Hoffmann. Union 
und Wirtschaftsverbände müss-
ten ihre Blockade gegen die 
Weiterentwicklung des Teilzeit-
rechtes aufgeben. „Vieles von dem, was Frauen für dieses Land leisten, tun sie 
unbezahlt“, so die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Lisi 
Maier. Frauen würden täglich gut anderthalbmal so viel Zeit für unbezahlte 
Sorgearbeit aufwenden wie Männer. „Gemeinsam mit steuerlichen Fehlanrei-
zen führt das dazu, dass Frauen im Lebensverlauf deutlich schlechter gestellt 
sind“, kritisierte Maier. Edda Schliepack vom SoVD zeigte die Nebenwirkungen 
von Minijobs auf: „Den größten Teil der weit über sieben Millionen Minijobs in 
Deutschland besetzen Frauen. Für sie rückt Existenzsicherung in weite Ferne. 
Es muss endlich Schluss sein mit dieser Niedriglohnpolitik, die Frauenaltersar-
mut produziert.“

Hier geht‘s zur 
 Unterschrift

www.dgb.de/ 
unsere-autobahn

Bildungsbereich

GEW: Kooperationsverbot aufheben
Die GEW hat den Bund aufgefordert, das Kooperationsverbot im Bildungsbereich nicht nur befristet zu lockern, 
sondern vollständig aufzuheben. Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) hingegen lehnt die GEW als Finanzie-
rungsvariante kommunaler Investitionen strikt ab. „Diese Partnerschaften sind eine Form der Privatisierung der Da-
seinsvorsorge“, kritisierte GEW-Vorstandsmitglied Ansgar Klinger während einer Bundestagsanhörung Anfang 
März. Diese fand im Rahmen der von der Bundesregierung geplanten Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
und der vorgesehenen  Änderung des Grundgesetzes zur Unterstützung der kommunalen Bildungsinfrastruktur 
statt. Zahlreiche negative Erfahrungen und die Berichte der Bundesrechnungshöfe seien der Beleg dafür, dass ÖPP 
die Kommunen teuer zu stehen komme. Zudem würden sie demokratische Willensbildung und Kontrollen aushe-
beln. Klinger sprach sich für eine erweiterte Bundeskompetenz bei entsprechenden Finanzhilfen für Investitionen 
aus. Gleichzeitig solle der Bund auch größeren Einfluss auf die Umsetzung bekommen. Der Bildungsfinanzbericht 
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Zum diesjährigen Equal Pay Day setzte der DGB die 
Entgeltlücke von 21 Prozent zwischen Frauen und 
Männern mit Objekten symbolisch ins Bild. Reiner  
Hoffmann, DGB-Vorsitzender, kritisierte die unglei-
che Bezahlung unmissverständlich: „Das ist ein 
Skandal!“  Foto: DGB/Fotoagentur FOX/Uwe Völkner
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AUS DEM BUND

Demografiegipfel 2017

„Zusammenhalt stärken – Verantwortung übernehmen“
Unter diesem Motto stand der diesjährige Demografiegipfel der Bundesregierung, 
der am 16. März in Berlin stattfand. Auf dem Gipfel diskutierten unter anderem Ver-
treterInnen aus Arbeitsgruppen, die gemeinsam an einer Demografiestrategie feilen, 
Möglichkeiten, wie die vielfältigen Herausforderungen des demografischen Wandels 
gemeistert werden können. In den Arbeitsgruppen wirken VertreterInnen verschiede-
ner Institutionen mit, so auch von DGB und Gewerkschaften. Eine Arbeitsgruppe be-
schäftigt sich mit der Frage, wie der öffentliche Dienst als Arbeitgeber attraktiver wer-
den kann. ver.di-Vorstandsmitglied Wolfgang Pieper forderte denn auch auf dem 
Gipfel: „Der öffentliche Dienst muss mehr qualifizieren und das Laufbahnrecht öff-
nen.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte in ihrer Rede wie wichtig die Ausein-
andersetzung mit dem demografischen Wandel ist: „Denn auch wenn wir in den 
nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich eine stabile Entwicklung der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter haben werden, bleibt es bei der Grundtendenz, dass den Er-
werbstätigen eine wachsende Zahl älterer Menschen gegenüberstehen wird.“ Merkel 
setzte in ihrer Rede drei Schwerpunkte: erstens den Schutz der Familie als „Quelle 
unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts“, zweitens die Daseinsvorsorge in den 
Kommunen – unter anderem durch Breitbandausbau und bezahlbaren Wohnraum – 
sowie drittens das Thema Arbeit.

verdeutliche ein zentrales Problem der Finanzie-
rung im Föderalismus: Der Bund habe 2013 ge-
rade einmal zehn Prozent des Bildungsbudgets 
aufgebracht, obwohl er Hauptprofiteur der Maß-
nahmen sei. Selbst die Kommunen leisteten mit 
gut 15 Prozent deutlich mehr als der Bund, so 
Klinger. Die Hauptlast trügen die Länder. Es sei 
richtig, finanzschwachen Kommunen wie geplant 
über drei Jahre hinweg mit 3,5 Milliarden Euro 

zu helfen. „Der gesamte Investitionsstau, um ma-
rode Schulen zu sanieren, beträgt jedoch schon 
heute 34 Milliarden Euro“, so Klinger. Es sei des-
halb nicht zielführend, nur finanzschwache Kom-
munen zu unterstützen.

DER GESAMTE INVESTITIONSSTAU 

BETRÄGT SCHON HEUTE 

34 MILLIARDEN EURO

Mehr Informationen? Gerne!
 www.bezuegekonto.de oder Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)

DGB Das RentenPlus: Riester-Rente zum Spezialtarif

1) Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Marktdaten der Riester-Anbieter, Stand: 31.12.2014.
2) Quelle: Studie „Rendite und Renten-Höhe von Riester-Produkten“, Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, Stand: August 2014.
3) Garantiegeber: Union Investment Privatfonds GmbH.
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INTERVIEW

magazin // Ein ständiger Wechsel von Früh-, Spät- und Nacht-
dienst gilt als besonders belastend. Unter welchen Rahmenbe-
dingungen arbeiteten ihre Kolleginnen und Kollegen vor dem 
Abschluss der Dienstvereinbarung im Jahr 2012?
Carsten Gross // Die Kolleginnen und Kollegen in den Revier-
diensten arbeiteten und arbeiten nach wie vor im Wechsel-
schichtdienst. Nach Auflösung der starren Schichtgefüge im 
 Jahre 2002 zu Gunsten eines großen Mitarbeiterpools ist dieser 
individuell flexibler planbar geworden, so dass sich private Be-
dürfnisse und Erfordernisse besser in den Arbeitsalltag einfügen 
lassen. Zum Teil waren durch verschiedene Umstände pro Jahr 
über 1.100 Nachtdienststunden zu leisten, hinzu kam der Um-
stand, dass aufgrund wahrzunehmender Sondereinsätze über 
große Zeiträume kein „freies Wochenende“ möglich war. Hier 
sollten durch die Dienstvereinbarung verlässliche Schutzfunktio-
nen für die Kolleginnen und Kollegen installiert werden.

magazin // Wie hat sich der Arbeitsalltag mit Hilfe der Dienstver-
einbarung verändert?
Carsten Gross // Wie bereits gesagt, ist der dienstliche Alltag 
durch individuelle Gestaltungsspielräume flexibler geworden. 
Die Einführung einer Nachtdienstobergrenze von 800 Stunden, 
die Begrenzung auf maximal acht monatliche Nachtdienste so-
wie höchstens drei aufeinander folgende Nachtdienste trägt er-
heblich dazu bei, den gesundheitlich sehr belastenden Wechsel-
schichtdienst erträglicher zu machen.

magazin // Inwieweit können die Polizistinnen und Polizisten die 
Lage ihrer eigenen Arbeitszeit beeinflussen?
Carsten Gross // Hinsichtlich unvorhersehbarer Lagen, wie zum 
Beispiel kurzfristigem Demonstrationsgeschehen, hat sich die 
 Situation durch einen festgelegten zusammenhängenden Min-
destregenerationszeitraum von mindestens 72 Stunden gebes-
sert. Eingriffe in diese Regenerationszeit sind nur in Ausnahme-
fällen zulässig und berichtspflichtig.

magazin // Die Mindestregenerationszeit gilt als besonders ak-
zeptiert bei den Beschäftigten. Was beinhaltet sie?
Carsten Gross // Es wurde für einen Vier-Wochen-Zeitraum eine 
mindestens einmalige Mindestregenerationszeit von zusam-
menhängenden 72 Stunden vereinbart, die nach Möglichkeit am 
Wochenende zu planen ist. Insbesondere dient diese Bestim-
mung der Pflege des Familienlebens und der Aufrechterhaltung 
sozialer Kontakte im persönlichen Umfeld. In der Tat ist dieser 
Teil der Dienstvereinbarung elementar und hochakzeptiert.

magazin // Die Dienstvereinbarung dient mittlerweile als Vorbild 
und hat bundesweit das Interesse von Dienststellen geweckt. 
Eine motivierende Bestätigung Ihres Einsatzes?
Carsten Gross // Auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr darüber, dass 
wir unsere Regelungen und die Erfahrungen damit weitergeben 
können. Dienststellen in Niedersachsen, im Saarland, in Nord-
rhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz haben sich beraten lassen.

Arbeitszeit und Mitbestimmung – wie geht das am besten 
zusammen? Mit der „Dienstvereinbarung über die Gestaltung 
der Arbeitszeit“ hat der Personalrat der Polizeidirektion Neu-
münster die Arbeitszeitplanung für den Wach- und Wechsel-
schichtdienst gesundheitsfreundlicher ge macht. Der Vorsitzende 
des örtlichen Personalrats, Carsten Gross, hat uns Fragen zur 
Ausgestaltung der mit dem Deutschen Personalräte-Preis 2015 
gekrönten Initiative beantwortet.

Wechselschichtdienst   
mit Dienstvereinbarung 
erträglicher gemacht
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Baden-Württemberg

Digitalisierung im Schneckentempo
Die baden-württembergische Landesregierung 
will im Landeshaushalt 2017 Mittel für Lehr-
erfortbildung stark kürzen und Lehrerstellen 
streichen. Den Schulen stehen dadurch 500 
Stellen weniger zur Verfügung. Die GEW kriti-
siert die Auswirkungen dieser Pläne. „Es ist 
beschämend für das Spitzentechnologieland 
Baden-Württemberg, dass die grün-schwarze 
Landesregierung es bei sprudelnden Steuer-
einnahmen nicht schafft, für alle weiterfüh-
rende Schularten Informatikunterricht einzu-
führen“, sagte die Landesvorsitzende Doro 
Moritz anlässlich der Bildungsmesse didacta 
in Stuttgart. „Wie soll Digitalisierung gelingen, 
wenn jetzt die Einführung des Informatikun-
terrichts nur häppchenweise kommt?“ Selbst 
für die Informatikstunden würden keine zu-
sätzlichen Stellen geschaffen, stattdessen gehe 
die Einführung zu Lasten der Unterrichtsver-
sorgung. Die Schülerzahlen blieben stabil, Re-
formprojekte wie der Ganztagsschulausbau 
und Inklusion kämen nicht voran, so Moritz. 
Dennoch falle der Landesregierung nichts an-
deres ein, als unsinnige Sparauflagen und 
Stellenstreichungen zulasten von SchülerIn-
nen und LehrerInnen durchzusetzen.

Bayern

Ersatzbedarf verschlafen?
Mit dem Ende des Schulhalbjahres gingen am 
17. Februar in Bayern etliche LehrerInnen in 
Pension. Seitdem fehlen Lehrkräfte für rund 
350 bis 400 Vollzeitstellen an Grund- und 
Mittelschulen. Laut GEW entspricht das bis zu 
11.000 Unterrichtsstunden. Die Gewerkschaft 
wirft Bildungsminister Ludwig Spaenle (CSU) 
vor, den Personalbedarf nicht zu überblicken. 
Stattdessen appelliere Spaenle nun an Lehr-
kräfte, im zweiten Schulhalbjahr bis zu drei 
Unterrichtsstunden mehr zu arbeiten – mit der 
Aussicht, diese Mehrarbeit später abfeiern zu 
dürfen. Die GEW warnt vor einer drohenden 
Überlastung der KollegInnen und vor Unter-
richtsausfällen. Viele Jahre lang habe die 
Staatsregierung tausende ausgebildete Jung-
lehrerInnen abgewiesen. Die Bildungsgewerk-
schaft fordert deshalb unter anderem das 
Aussetzen des sogenannten Lotsensystems, 
das Grundschullehrkräfte als „Lotsen“ für die 
Eingangsstufe des Gymnasiums vorsieht. Die 
damit frei werdenden Stunden könnten sofort 
zur Deckung der größten Personallücken die-
nen. Als langfristige Lösung schlägt die GEW 
vor, Stufenlehrkräfte für mehrere Schularten 
auszubilden. Das Eingangsgehalt wäre A 13 
beziehungsweise E 13 – nach dem Prinzip: 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Berlin

BVG fehlen Busfahrer
Nach ver.di-Recherchen fehlen den Berliner 
Verkehrsbetrieben (BVG) zunehmend Busfah-
rerInnen. „Berliner Busfahrer zu sein, ist 
längst kein Traumjob mehr, für rund 2.000 
Euro brutto Einstiegsgehalt im Monat wird es 
immer schwerer, geeignetes Personal zu fin-
den, was den Ansprüchen gerecht wird“, sagt 
Jeremy Arndt, zuständiger ver.di-Gewerk-
schaftssekretär. Die Arbeit sei angesichts des 
zunehmenden Straßenverkehrs sehr anstren-
gend. Dies führe unter anderem zu einem sehr 
hohen Krankenstand von durchschnittlich 11 
Prozent. Die Zahl der tätlichen Angriffe auf 
das Personal sei 2016 zwar auf 112 gesun-
ken, die Dunkelziffer sei aber sehr hoch. Au-

ßerdem sind laut Arndt viele Dienste geteilt. 
BusfahrerInnen werden vormittags eingesetzt, 
haben eine unbezahlte, längere Pause und 
fahren dann erst wieder nachmittags. Das Re-
sultat: eine Gesamtschichtlänge von 12 bis 14 
Stunden. Darüber hinaus sei der vorgegebene 
Fahrplan wegen Baustellen und Sperrungen 
kaum einzuhalten, viele FahrerInnen arbeite-
ten am Limit. ver.di fordert mehr Personal und 
bessere Arbeitsbedingungen. Andernfalls droh-
ten massive Auswirkungen auf den Nahverkehr 
in Berlin.

Brandenburg

Gewalt gegen Polizei gestiegen
In Brandenburg sind die Übergriffe auf Polizei-
beamtInnen im vergangenen Jahr auf 1.025 
gestiegen. 2015 waren es noch 912 Fälle. Das 
gab Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) 
am 8. März bei der Vorstellung der Polizeili-
chen Kriminalstatistik 2016 in Potsdam be-
kannt. Besonders erschreckend sei dabei die 
Verdoppelung der Fälle der gefährlichen und 
schweren Körperverletzung von 23 (2015) auf 
46 (2016), erklärt der GdP-Landesvorsitzende 

Fo
to

: f
ot

ol
ia

.d
e/

M
ich

ae
l S

ch
üt

ze

797
868

924 912

1025

2012 2013 2014 2015 2016
Polizeiliche Kriminalstatistik Brandenburg 2016
Gewalt gegen Polizeibeamte: Anzahl der erfassten Fälle

Fo
to

: s
hu

tte
rs

to
ck

.d
e/

M
ik

ae
l D

am
ki

er



Andreas Schuster: „Es muss ein Umdenken in 
der Bevölkerung stattfinden!“. PolizistInnen 
und HelferInnen dürften nicht zum Ablassven-
til von Gewalt und Aggressionen werden. Als 
Gegenmaßnahme brauche es die Verschärfung 
des Straftatbestandes, wie sie im Gesetzent-
wurf von Bundesjustizminister Heiko Maas 
(SPD) vorgesehen sei. Vor allem aber sei wie-
der ein vertrauensvolleres Verhältnis zwischen 
Polizei und Bevölkerung nötig.

Bremen

ErzieherInnen sind keine Container!
In Bremen will die Senatorin für Kinder und 
Bildung, Claudia Bogedan (SPD) zahlreiche 
Kita- und Krippenplätze schaffen. Dafür sollen 
in den nächsten Jahren Container aufgestellt 
und Neubauten errichtet werden. Für den Be-
trieb der neuen Einrichtungen werden nach 
DGB-Angaben zusätzlich 750 ErzieherInnen 
benötigt, doch schon heute lassen sich nicht 
alle freien Stellen besetzen. Die Fachausbil-
dung der ErzieherInnen dauere nun mal länger 
als die Aufstellung von Containern, verdeut-
licht der DGB. Deshalb hat eine Arbeitsgruppe 
von ver.di und GEW einen gemeinsamen DGB-
Lösungsvorschlag erarbeitet. Die Attraktivität 
der Jobs soll auf dreierlei Art gesteigert wer-
den: Erstens durch die Schaffung von Auf-
stiegsmöglichkeiten. Zweitens durch eine be-
zahlte praxisintegrierte Ausbildung. Und drit-
tens durch die bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Die Arbeitsgruppe fordert den 
 Senat auf, sofort einen Runden Tisch mit allen 
relevanten Akteuren einzurichten.

Hamburg

Volksinitiative für Inklusion
Die Zwischenbilanz ist hervorragend: 10.386 
Unterschriften wurden in nur sechs Wochen für 
die Volksinitiative „Gute Inklusion“ in Ham-
burg gesammelt. Das gaben die Organisato-
rInnen Anfang März bekannt. Sie wollen die 
Aktion intensiv fortsetzen: „Vor allem brau-
chen wir noch sehr viele Unterschriften, um 
den Druck auf Senat und Bürgerschaft zu er-
höhen, unsere Forderungen umzusetzen.“ Die 
Volksinitiative hat das Ziel, die personellen 

und räumlichen Rahmenbedingungen für die 
schulische Inklusion deutlich zu verbessern. 
Im Mittelpunkt steht die Forderung nach ei-
nem gemeinsamen Lernen von SchülerInnen 
mit und ohne Behinderung bzw. sonderpäda-
gogischem Förderbedarf. Ab 1990 war Ham-
burg in dieser Hinsicht bundesweit Vorreiter, 
seit 2009 ist das Recht auf schulische Inklusi-
on auch im Schulgesetz verankert. Dennoch 
kam es ab 2012 zu massiven Kürzungen beim 
dafür notwendigen pädagogischen Personal, 
es mangelt an Räumlichkeiten und Barriere-
freiheit. Die OrganisatorInnen der Volksinitia-
tive fordern Verbesserungen in all diesen Be-
reichen und werden dabei unter anderem 
auch von der GEW unterstützt.

Hessen

DGB warnt vor Sparpolitik
Der DGB Hessen-Thüringen sieht das Land 
Hessen für die Zukunft nicht gut aufgestellt. 
Der Grund sei die Spar- und Kürzungspolitik 
der vergangenen Jahre, so die Vorsitzende Ga-
briele Kailing. Aufgrund der strukturellen Un-
terfinanzierung bestehe ein erheblicher Inves-
titionsstau sowohl auf der Landes- als auch 
auf kommunaler Ebene. „Durch die seit Jahren 
andauernde Spar- und Kürzungspolitik erleben 
wir einen beispiellosen Verschleiß der öffentli-
chen Infrastruktur“, erklärt Kailing. „Die ver-
fehlte Besoldungs- und Personalpolitik führt 
über kurz oder lang zu einem Fachkräfteman-

gel, der sich bereits schon jetzt in vielen Berei-
chen abzeichnet.“ Der DGB fordert Maßnah-
men gegen die immer größere Ungleichheit 
der Einkommen und Vermögen, auch die Un-
terfinanzierung der öffentlichen Hand müsse 
zurückgedrängt werden. Gerade aus Länder-
sicht sei die Vermögensteuer ein geeignetes 
Instrument, um wichtige Zukunftsaufgaben zu 
finanzieren. Die hessische Landesregierung 
solle nach Ansicht des DGB eine entsprechen-
de Bundesratsinitiative auf den Weg bringen.

Mecklenburg-Vorpommern

Studie: Kitaleitungen fehlt Zeit
Kitaleitungen brauchen mehr Zeit: Das geht 
aus einer neuen Studie der Bertelsmann Stif-
tung hervor. 20 Stunden sollten jeder Kita 
demnach unabhängig von der Größe der Ein-
richtung allein für Leitungsaufgaben zuste-
hen. Hinzukommen sollten wöchentlich 0,35 
Stunden pro ganztags betreutem Kind, heißt 
es in der Studie. Das bedeutet: In einer Kita 
mit 30 Kindern hätte eine Leiterin 30,5 Wo-
chenstunden, um mit Eltern und externen 
Partnern zusammenzuarbeiten oder am Kita-
Konzept zu feilen. Nur etwa 15 Prozent der 
mehr als 51.000 Kitas in Deutschland erfüllen 
jedoch diese Maßgaben, stellt die Bertels-
mann Stiftung fest. Daniel Taprogge, Kita-Re-

ferent der GEW Mecklenburg-Vorpommern, 
fordert die Verankerung eines entsprechenden 
Leitungskonzepts: „Es muss außerdem über 
Entlastung durch zusätzliche Verwaltungs-
kräfte nachgedacht werden und eine stetige 
Fort- und Weiterbildung ermöglicht werden.“

Niedersachsen

Entlastung für Schulleitung
Die LeiterInnen von ca. 1.900 Schulen in Nie-
dersachsen werden entlastet. Das Personalge-
schäft – zum Beispiel Einstellungen, Vertrags-
änderungen oder Abordnungen – wird auf die 

11 magazin für beamtinnen und beamte

NUR ETWA 15 PROZENT DER 

MEHR ALS 51.000 KITAS IN 

DEUTSCHLAND ERFÜLLEN DIESE 

MASSGABEN.
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Landesschulbehörde übertragen. Dort werden 
Verträge und Urkunden von denen unterschrie-
ben, die alle Rechtsfragen geprüft haben. Die 
Schulen – es handelt sich um Grundschulen 
und alle kleineren Schulen – suchen ihr Perso-
nal aber weiterhin selbst aus. Kultusministerin 
Frauke Heiligenstadt (SPD) teilte dies den Bil-
dungsorganisationen und Gewerkschaften im 
„Forum Eigenverantwortliche Schule“ mit. Die 
Entscheidung kam in einem Dialogprozess zu-
stande. Wirksam werden soll die Übertragung 
der Aufgaben zum 1. Februar 2018. Der GEW-
Landesvorsitzende Eberhardt Brandt sieht da-
rin eine „wichtige Entlastung für die Schullei-
terinnen und -leiter“. Die Entscheidung sei ein 
wichtiger erster Schritt, für den die GEW schon 
lange eingetreten sei. Sobald es genügend 
Praxiserfahrung gebe, solle das neue Verfahren 
auch für andere Schulen angewandt werden.

Nordrhein-Westfalen

Erfolgreich gegen 
 Einbruchskriminalität
Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Woh-
nungseinbrüche in Nordrhein-Westfalen nach 
einem jahrelangen, nahezu ungebremsten An-
stieg erstmals deutlich gesunken. Die Zahl der 
Fälle sank von 62.362 (2015) auf 52.578 Fäl-
le (2016). Das ergibt sich aus der Polizeilichen 
Kriminalstatistik, die Innenminister Ralf Jäger 

(SPD) Anfang März vorstellte. Die GdP bewer-
tet die Trendwende als Beleg dafür, dass die 
Anstrengungen der Polizei zur Bekämpfung 
der Einbruchskriminalität zu wirken beginnen. 
„Der Rückgang um fast 10.000 Einbrüche 
zeigt, dass die Polizei den Kriminellen nicht 
machtlos gegenübersteht, wenn wir endlich 
das Personal bekommen, das wir brauchen, um 

Straftaten zu verhindern und die Täter zu über-
führen“, so GdP-Landesvorsitzender Arnold 
Plickert. Beigetragen zum Erfolg haben laut 
GdP auch die Arbeit der Auswerteverbünde, 
die Ausweitung von Schwerpunktkontrollen 
und die Bildung spezialisierter Ermittlungs-
stellen in den Polizeibehörden.

 Rheinland-Pfalz

DGB kritisiert Steuerzahlerbund
Der DGB kritisiert den Bund der Steuerzahler 
(BdSt) für dessen Äußerungen zum Tarifab-
schluss im öffentlichen Dienst. Der BdSt hatte 
moniert, dass die Landesregierung von Rhein-
land-Pfalz das Tarifergebnis 1:1 auf die Beam-
tInnen übertragen will. BeamtInnen würden 
nämlich einen größeren Nutzen aus dem Tarif-

ergebnis ziehen, weil sie keine Sozialversiche-
rungsabgaben zahlen müssten, so der BdSt. 
Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB 
Rheinland-Pfalz/Saarland, hat dafür kein Ver-
ständnis: „Über Jahre wurden die Beamtinnen 
und Beamten in Rheinland-Pfalz mit einer Be-
soldungserhöhung von nur einem Prozent 
 abgespeist, was durch die Inflation keine Er-
höhung, sondern de facto eine Kürzung war. 
Damals habe ich keine Pressemitteilung des 
Steuerzahlerbundes gelesen, die in der Über-
schrift ‚faire Verhältnisse‘ gefordert hat!“ 
Schon jetzt verdiene ein Lehrer oder eine Poli-
zistin in Rheinland-Pfalz deutlich weniger als 
in Hessen oder Baden-Württemberg, so Mu-
scheid. Bei der Übertragung des Tarifergebnis-
ses gehe es also auch um die Wettbewerbsfä-
higkeit des rheinland-pfälzischen Landes-
dienstes. 

Saarland

Schmerzensgeld: 
 Erfüllungsübernahme gefordert
Schützt der Staat seine AmtsträgerInnen wirk-
lich? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Po-
diumsdiskussion „Gewalt gegen Polizeivoll-

zugsbeamtinnen 
und -beamte“, 
die am 3. März 
in Saarbrücken 
stattfand. Or-
ganisiert wur-
de die Veran-
staltung von der Jungen
Gruppe Saarland, der Landesgruppe der GdP-
Jugendorganisation. Auf dem Podium saß un-
ter anderem Bundesjustizminister Heiko Maas 
(SPD). Die TeilnehmerInnen diskutierten darü-
ber, ob mit einer Novellierung des Strafgesetz-
buches bereits alle rechtlichen Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind, ob der Rechtsschutz aus-
reicht, ob die Justiz nicht einfach härter durch-
greifen muss, ob der Personalabbau womög-
lich das Gewaltphänomen fördert und ob die 
technische Ausstattung der Polizei ausreicht. 
Die Junge Gruppe stellte auch ihre neue Aktion 
„250 z – Unsere Schmerzgrenze!“ vor. Ziel 
der Aktion ist es, die Erfüllungsübernahme 
 eines Schmerzensgeldanspruchs von Polizei-
vollzugsbeamtInnen, den diese gegenüber Tä-
terInnen haben, im saarländischen Beamten-
gesetz zu verankern. Der Staat würde den 
Schmerzensgeldanspruch ab 250 Euro an die 
BeamtInnen zahlen, sofern die TäterInnen 
nicht zahlungsfähig sind. 

Sachsen

Städtebauförderung und 
 soziale Integration
Das sächsische Kabinett hat im Februar zwei 
Verwaltungsvereinbarungen (VV) mit dem 
Bund zugestimmt: zur Städtebauförderung 
und zur sozialen Integration im Quartier. Die 
VV „Städtebauförderung 2017“ schafft die 
Voraussetzungen für die Sanierung von Ge-
bäuden, für die Schaffung und Gestaltung 
von städtischen Plätzen und für die Aufwer-
tung der geförderten Stadtteile. Ziele sind 
eine integrierte Stadtentwicklung, insbeson-
dere die Stärkung der Innenstädte, eine Ver-
besserung des Wohnumfelds und eine höhere 
Lebensqualität in den Stadtvierteln. Für die 
Städtebauförderung stehen Sachsen zwi-
schen 2017 und 2021 Mittel in Höhe von 
rund 154 Millionen Euro zur Verfügung. Der 
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Investitionspakt „Soziale Integration im Quar-
tier“ 2017 umfasst Bund-Länder-Finanzhilfen 
von knapp 12 Millionen Euro. Er soll die öf-
fentliche soziale Infrastruktur stärken, die 
baukulturelle Qualität verbessern sowie Er-
richtung, Erhalt und Ausbau von Grün- und 
Freiflächen fördern. Darüber hinaus hat die 
sächsische Staatsregierung auch die Richtlinie 
„Familienwohnen“ beschlossen. Damit sollen 

Familien mit Kindern bei der Schaffung von 
selbstgenutztem Wohneigentum finanziell ge-
fördert werden.

Sachsen-Anhalt

Etikettenschwindel bei Lehrkräften
Die Landesregierung Sachsen-Anhalts hat Mit-
te Februar beschlossen, 80 zusätzliche Lehr-
kräfte schon dieses Jahr einzustellen – und 
nicht erst, wie ursprünglich geplant, im kom-
menden Jahr. Die Koalition bezeichnet dies als 
erfolgreiche und seriöse Haushaltspolitik, 
doch genau das kritisiert die GEW als Etiket-
tenschwindel. „Die Öffentlichkeit soll offenbar 
weiterhin über die teilweise katastrophalen 
Verhältnisse an den Schulen in Sachsen-An-
halt getäuscht werden“, rügt die Vorsitzende 
der GEW Sachsen-Anhalt, Eva Gerth. Es sei 
völlig unklar, wie viele Stellen für Lehrkräfte 
nun tatsächlich besetzt werden sollen. Einer-
seits habe Bildungsminister Marco Tullner 

(CDU) erklärt, alle ausscheidenden KollegIn-
nen ersetzen zu wollen. Das sind circa 700 im 
laufenden Schuljahr. Andererseits werde die 
Lücke in der Unterrichtsversorgung seit Jahren 
größer. 80 zusätzliche Lehrkräfte reichen laut 
GEW nicht aus, um diese Lücke zu füllen. Aus 
Sicht der Gewerkschaft müssten es 300 sein. 
Die CDU-SPD-B90/Die Grünen-Koalition hatte 
sich im Koalitionsvertrag das Ziel von 103 Pro-
zent Unterrichtsversorgung gesetzt. Dies schei-
ne nun überhaupt keine Rolle mehr zu spielen, 
so die GEW.

Schleswig-Holstein

Investitionsstau bei 
 Bereitschaftspolizeien
Am 26. Februar kehrte der GdP-Bundesvorsit-
zende Oliver Malchow zurück zu seinen beruf-
lichen Wurzeln: Der 53-Jährige besuchte die 
Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und 
Bereitschaftspolizei (PD AFB) in Eutin. Malchow 
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AUS DEN LÄNDERN

sprach dort mit PolizistInnen der 1. Einsatz-
hundertschaft und Führungskräften der PD 
AFB. Im Mittelpunkt standen Themen wie Per-
sonal und Belastung, Ausrüstung und Bewaff-
nung, aber auch die finanzielle Ausstattung 
der Bereitschaftspolizei sowie die neuen Her-
ausforderungen durch den Terrorismus. „Die 
Einstellung der Beamtinnen und Beamten in 
der Einsatzhundertschaft ist herausragend“, 
lobte Malchow. Zur Vorbereitung auf mögli-
che Anti-Terror-Einsätze seien entsprechende 
Konzepte bei Aus- und Fortbildung vonnöten, 
so der GdP-Vorsitzende. Ab April ist in der PD 
AFB eine entsprechende Beschulung der Ein-
satztrainer geplant, auch die Ausbildung des 
Polizeinachwuchses wird angepasst. Malchow 
plädierte für eine bessere Ausstattung der Be-
reitschaftspolizeien der Länder. Zwar sei der 
Bundesetat von 14 auf 20 Millionen Euro an-
gehoben worden, dennoch gebe es einen In-
vestitionsstau von 100 Millionen Euro.

Thüringen

Vorsorge für Pensionszahlungen
Die Landesregierung Thüringens hat das von 
Finanzministerin Heike Taubert (SPD) erstellte 
„Artikelgesetz zur finanzpolitischen Vorsorge 
für die steigenden Ausgaben der Beamtenver-
sorgung“ gebilligt. Der Thüringer Pensions-
fonds bliebe demnach in seiner bisherigen 
Funktion als Finanzierungsinstrument zur Ab-
federung von „Spitzen“ bei den Versorgungs-
ausgaben erhalten. Er soll jedoch nicht mehr 
aktiv über Zuführungen weiter befüllt werden. 
Außerdem werde mit dem Gesetz das soge-
nannte Thüringer Nachhaltigkeitsmodell an-
gewandt, das die Haushaltskonsolidierung 
durch die kontinuierliche Tilgung der Landes-
schulden vorsieht. So soll ab 2018 für jede Be-
amtin bzw. jeden Beamten oder jede Richterin 
bzw. jeden Richter, der bzw. die ab dem 1. Ja-
nuar 2017 neu ernannt wird, ein jährlicher Be-

trag der Tilgung zugeführt werden. Dabei han-
delt es sich um einen Pauschalbetrag in Höhe 
von 5.500 Euro pro Kopf, der sich an der Dif-
ferenz der Ausgaben des Landes, die für ein 
vergleichbares Arbeitnehmerverhältnis aufzu-
bringen sind, orientiert. „Ein Nebeneffekt des 
Modells ist daher, dass die bisher unterschied-
lichen finanziellen Aspekte einer Einstellung 
im Angestellten- oder Beamtenverhältnis aus-
geglichen werden, so dass die Einstellungspo-
litik in Zukunft frei von diesen Aspekten ge-
troffen werden kann“, so die Ministerin.

Versichern und Bausparen
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AUS DEN GEWERKSCHAFTEN

Baden-Württemberg
Die Bezüge werden 2017 um 2 Prozent (abzüglich 0,2 Prozentpunkte 
zwecks Zuführung zur Versorgungsrücklage), angehoben, wobei 
BeamtInnen mit einem Grundbetrag von unter 3.750 Euro auf jeden 
Fall 75 Euro erhalten. In 2018 wird eine Erhöhung um 2,35 Prozent 
sowie zusätzlich um 0,325 Prozent vorgenommen. Die Anpassun-
gen erfolgen bis Besoldungsgruppe A 9 jeweils zum 1. März, für Be-
soldungsgruppe A 10 zum 1. Mai und für die übrigen Betroffenen 
zum 1. Juni. Darüber hinaus soll zum 1. Januar 2018 die Absenkung 
der Eingangsbesoldung rückgängig gemacht werden. 

Bayern
Die Landesregierung will die Bezüge rückwirkend zum 1. Januar 
2017 um 2 Prozent, mindestens 75 Euro, und zum 1. Januar 2018 
um 2,35 Prozent erhöhen. Zudem soll eine Einmalzahlung in Höhe 
von 500 Euro gezahlt werden. 

Berlin
Der Senat plant die Übernahme des Tarifabschlusses zuzüglich eines 
1-prozentigen Zuschlags zur Angleichung der Bezüge an den Durch-
schnitt der anderen Bundesländer. Noch offen ist, zu welchem Da-
tum die Erhöhung sowohl 2017 als auch 2018 erfolgen soll.

Brandenburg
Die Landesregierung deutete die Übertragung des Tarifergebnisses 
an. Das Gespräch mit DGB und seinen Gewerkschaften findet Ende 
März statt. 

Bremen
Ein Gespräch zwischen Bürgermeister und DGB war für den 21. 
März 2017 geplant.

Hamburg
Gemäß der 2011 abgegebenen Zusage des Ersten Bürgermeisters 
soll das Tarifergebnis auf die Beamtenschaft übertragen werden, 
wobei 0,2 Prozentpunkte in die Versorgungsrücklage fließen. 

Mecklenburg-Vorpommern
Das Land hat im Vorfeld eine Erhöhung zum 1. Juni 2017 um 1,75 
Prozent beschlossen. Der DGB forderte die Regierung dennoch auf, 
über eine Übertragung des Tarifergebnisses ins Gespräch zu kom-
men. 

Niedersachsen
Bereits 2016 hat sich der Gesetzgeber auf eine Erhöhung um 2,5 
Prozent zum 1. Juni 2017 festgelegt. Die Landesregierung hat den 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften aber zu Gesprächen ein-
geladen. 

Nordrhein-Westfalen
Zum 1. April 2017 soll die Besoldung um 2 Prozent (mindestens 75 
Euro ohne Beachtung der Kappungsgrenze, wie sie der TV-L Ab-
schluss vorsieht) und ab 1. Januar 2018 um 2,35 Prozent steigen. 

Rheinland-Pfalz
Rückwirkend zum 1. Januar 2017 sollen die Bezüge um 2 Prozent, 
mindestens aber 75 Euro, und zum 1. Januar 2018 um 2,35 Prozent 
erhöht werden.

Saarland
Zum 1. Mai 2017 sollen die Bezüge um 2,2 Prozent (abzüglich 0,2 
Prozentpunkte für die Versorgungsrücklage) erhöht werden. Ab 1. 
September 2018 werden sie um weitere 2,25 Prozent angehoben. 
Der im Tarifergebnis vorgesehene Mindestbetrag von 75 Euro soll 
prozentual umgerechnet und 2018 in die Tabelle eingebaut werden.

Sachsen
Das Kabinett hat die Übernahme der linearen Anpassung beschlos-
sen. Damit erhöhen sich die Bezüge jeweils zum ersten des Jahres 
um 2 Prozent (2017) und 2,35 Prozent (2018). Geprüft werden 
müsse laut Landesregierung anhand der Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts noch die Übernahme der übrigen Elemente der Ta-
rifeinigung.  

Sachsen-Anhalt
Rückwirkend zum 1. Januar 2017 werden die Bezüge um 2 Prozent, 
mindestens um 75 Euro, und zum 1. Januar 2018 um 2,35 Prozent 
erhöht.

Schleswig-Holstein
Zum 1. Januar 2017 werden die Bezüge um 2 Prozent (abzüglich 
0,2 Prozentpunkte zwecks Zuführung zur Versorgungsrücklage, 
mindestens aber 75 Euro) und zum 1. Januar 2018 um 2,35 Prozent 
erhöht. Es wurde vereinbart, Verbesserungen der Besoldung struk-
tureller Art bis zum Sommer zu erörtern.

Thüringen
Die Landesregierung will die Bezüge zum 1. April 2017 um 2 Pro-
zent (abzüglich 0,2 Prozentpunkte für die Versorgungsrücklage) 
und zum 1. April 2018 um 2,35 Prozent erhöhen. 

Sonderfall: Hessen
Ab dem 1. Juli 2017 sollen die Bezüge um 2 Prozent, mindestens 
um 75 Euro, und zum 1. Februar 2018 um 2,2 Prozent erhöht wer-
den. Zudem sollen die BeamtInnen zum 1. Januar 2018 Anspruch 
auf ein Jobticket haben. Damit wird das TV-H-Ergebnis auf die Be-
amtenschaft übertragen. Hessen ist nicht Mitglied der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder.

Länderbesoldungsrunden 2017
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Seit dem 17. März steht das Ergebnis der diesjährigen Tarifverhandlungen für die Tarif-
beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder. Rückwirkend zum 1. Januar 2017  
gibt es ein Plus von 2 Prozent bzw. bis zu einem Bruttogehalt von 3.200 Euro auf jeden 
Fall 75 Euro. Zum 1. Januar 2018 werden die Entgelte dann um 2,35 Prozent angehoben. 
Der Verlauf der Besoldungsrunden stellt sich da differenzierter dar. 
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Sanatorium Dr. Holler 
mit dem  ganzheitlichen Ansatz... 

„Weil wir den Menschen ganzheitlich sehen, behandeln wir
ihn auch so“, nach diesem Leitmotto erfolgt die Behandlung
und Betreuung im Sanatorium Dr. Holler.

Das kompetente Ärzte-Team und die bestens geschulten,
langjährig tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nehmen
sich im Sanatorium Dr. Holler viel Zeit, um auf die persön -
lichen Wünsche der Gäste einzugehen. Für jeden Gast 
wird ein individueller Behandlungsplan erstellt, der, je nach
Indikation, modernste Schulmedizin, homöopathische oder
naturheilkundliche Behandlungsverfahren, beinhaltet. 
Mehr Informationen finden Sie unter: 

www.sanatorium-holler.de
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Unterstützung bei der BEM-Umsetzung
Das Projekt hatte das Ziel, Vorschläge zu erarbeiten, wie die Entwick-
lung des BEM in Betrieben und Behörden passgenauer und damit effi-
zienter gestaltet werden kann. Den Betrieben soll damit mehr Sicher-
heit bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags gegeben werden. 
Dahinter steht die Absicht, sowohl den gesetzlich verankerten Gedan-
ken des Arbeitsplatzerhalts bei Krankheit wie auch übergreifend den 
Inklusionsgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention zu stärken. 
Gegenstand der Studie waren zwei Bausteine: eine Online-Befragung 
sowie eine Sekundärstudie, die die Auswertung bereits durchgeführter 
Projekte zum Gegenstand hatte (BM 3/2016 berichtete).

Fördernde Faktoren
Das zentrale Ergebnis der Projektauswertung: Ein entscheidender Fak-
tor für das Gelingen des BEM ist das Vertrauen der Beschäftigten in die 
Zielrichtung des Verfahrens. Die Vermittlung des Reha-Anliegens des 
BEM ist in der Aufklärungsarbeit noch nicht in breitem Umfang präsent, 
sodass zusätzliche Vertrauensbildungsmaßnahmen empfohlen werden. 
Das Projekt hat förderliche Maßnahmen für die Vertrauenskultur ermit-
telt: 
•  Öffentlichkeitsarbeit zum Thema BEM verbessern
•  Kommunikation über Erfolge fördern
•  Beschäftigteninteressen bei der Zielsetzung im Auge behalten 
•  breites Spektrum der möglichen Maßnahmen im BEM-Verfahren aus-

schöpfen 
•  notwendige innerbetriebliche Ressourcen und Strukturen bereithal-

ten, um damit die BEM-Umsetzung sicherzustellen 
•  Datenschutz sicherstellen
•  negative Auswirkungen für BEM-Berechtigte vermeiden (keine Fehl-

zeitengespräche mit Sanktionscharakter) 
•  externe Impulse zulassen

„Kümmerer“ gebraucht
Wichtig für die Existenz des BEM ist, dass es „Kümmerer“ und „An-
schieber“ gibt. Diese finden sich auf verschiedenen Ebenen in der Be-
triebshierarchie, sie sind jedoch eher zufällig anzutreffen. Wo es keine 
„Kümmerer“ gibt, läuft ein Anspruch von Beschäftigten auf ein ord-
nungsgemäßes BEM immer noch in einer Reihe von Betrieben ins Leere. 

Positiver Einfluss durch BGM 
In den Erhebungen wurde betont, dass ein funktionierendes Betriebli-
ches Gesundheitsmanagement (BGM) für die Einführung eines BEM 
deutlich positiv ist: Das BEM ist in 73 Prozent der Betriebe, die über ein 
BGM verfügen, eingeführt. Ein bestehendes BGM erleichtert die Sensi-
bilisierung für das Thema, der Präventionsgedanke sorgt laut Bericht 
gleichzeitig für eine gute strukturelle Verankerung des BEM im Betrieb. 

Datenschutz hinkt deutlich
Als hemmender Faktor wurde u.a. ein unzureichender betrieblicher Da-
tenschutz genannt. So regeln laut Abschlussbericht nur gut 44 Prozent 
der Betriebe die Vernichtung der BEM-Akte und gerade einmal die 
Hälfte trifft Regelungen zur Verschwiegenheitsverpflichtung der BEM-
Verantwortlichen und auch Regelungen zur Schweigepflichtsentbin-
dung. Hier gibt es einen deutlichen Nachholbedarf. 

Empfehlung an Gesetzgeber
Durch die Zuordnung des BEM in das Schwerbehindertenrecht des 
SGB IX tritt hinsichtlich des Aufbaus einer BEM-Struktur in den Betrie-
ben eine Zuständigkeitslücke auf, die es zu schließen gilt. Nach den Er-
gebnissen der Studien bietet sich die Einreihung der BEM-Struktur in 
die Arbeitsschutzregularien an. Die hierauf bezogene betriebliche Mit-
bestimmung könnte dann ihre strukturstützende Rolle besser ausfüllen 
als bisher.

Der gesamte 
Bericht mit den 

 Projektergebnissen unter 
www.re-bem.de  
E  Ergebnisse
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Betriebliches Eingliederungsmanagement

Tipps aus dem Projekt RE-BEM 
des DGB Bildungswerks
Der Abschlussbericht des Projekts „Unterstützende Ressourcen für das Betrieb- 
liche Eingliederungsmanagement“ – kurz RE-BEM – liegt vor. Er wartet mit  
hilfreichen Tipps rund um die Einführung und die Steuerung des BEM auf.
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VERMISCHTES

Zukunftskongress 2017

Staat & Verwaltung
Unter dem Motto „Deutschland vor der Wahl: 
Digitaler Aufbruch oder analoger Stillstand?“ 
werden am 20. und 21. Juni rund 200 Refe-
rentInnen und 1.300 TeilnehmerInnen beim 
Zukunftskongress Staat & Verwaltung zentra-
le Aspekte rund um die Digitalisierung der 
Verwaltung diskutieren. ExpertInnen aus Poli-
tik, Wissenschaft und Wirtschaft des Digital 
Govern ment und der Verwaltungsmodernisie-
rung tauschen sich aus über Themen, die den 
öffentlichen Dienst beschäftigen: Digitale 
Agenda für die Verwaltung, IT-Konsolidierung, 
Digitalisierung im ländlichen Raum, das Inno-
vationsmanagement in der Verwaltung, Cyber-
sicherheitsstrategie oder die Open Govern-
ment Partnerschaft. Auch die Umwälzung der 
Arbeitswelt im Zeitalter der Digitalisierung, 
neue Arbeitszeitmodelle und interdisziplinäre 
Teams kommen zur Sprache. Die Veranstal-

tung findet unter der Schirm-
herrschaft von Bundesin-

nenminister Thomas de 
Maizière statt. Der DGB 
ist institutioneller Partner 
des Zukunftskongresses.

Zahlen, Daten, Fakten

Kommunen haben Bau- und Planungsämter ausgedünnt  
Die kommunale Infrastruktur fährt nach wie vor auf Verschleiß: In den ver-
gangenen beiden Jahren investierten Städte und Gemeinden in Deutsch-
land deutlich weniger in Straßen, Schulen und andere Gebäude, als diese 
an Wert verloren. Wie eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) zeigt, liegt dies maßgeblich an zu 
geringen Kapazitäten der Bauwirtschaft und fehlendem Personal in den 
Bau- und Planungsämtern, die in den vergangenen 25 Jahren stark ausge-
dünnt wurden und das, obwohl einzelne Projekte immer komplexer wer-
den. Die Zahl der in den kommunalen Verwaltungen mit Bau, Wohnungs-
wesen und Verkehr befassten Beschäftigten ging allein von 1991 bis 2011 
um gut ein Drittel zurück und im Anschluss bis 2015 um weitere gut neun 
Prozent. Neben den ostdeutschen Bundesländern haben vor allem Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 
Planungskapazitäten erheblich reduziert. Zur Auflösung bestehender Pla-
nungsengpässe schlägt das DIW die Bereitstellung zentraler Beratungska-
pazitäten im Rahmen des Aufbaus einer kommunalen Infrastrukturgesell-
schaft vor. DIW Wochenbericht Nr. 11.2017 auf www.diw.de

Brave New World
Zeitenwende im öffentlichen Dienst

Jetzt vormerken: Am 28. und 29. November 2017 findet 
in Berlin die DGB-Jahrestagung für den öffentlichen Dienst 
statt. Gut ausgestattete, funktionsfähige staatliche Institu-
tionen werden wieder zunehmend als wichtige Vorausset-
zung für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Sicherheit und 
Prosperität angesehen. Diese Erkenntnis stand viele Jahre 
im Schatten von „Deregulierung“ und „Entbürokratisie-
rung“. Heute erfährt der öffentliche Sektor eine wahrnehm-
bare Aufwertung. Die staatlichen Einnahmen steigen kon-
tinuierlich, die Politik stellt dringend fällige Investitionen in 
Personal und Infrastruktur in Aussicht. Diese Entwicklung 
trifft mit vielseitigen Herausforderungen zusammen, vor 
denen der öffentliche Dienst steht. Auf dem Schöneberger 
Forum, das dieses Jahr erstmals vom DGB Bildungswerk 
BUND als Veranstalter durchgeführt wird, möchten wir die 
Gestaltungsbedarfe und die Möglichkeiten von Personalrä-
ten, Einfluss zu nehmen, diskutieren und gemeinsam 
Lösungsansätze entwickeln. Am Abend des 
ersten Veranstaltungstages werden zudem 
engagierte Personalräte mit dem Deutschen 
Personalräte-Preis ausgezeichnet.

Mehr 
Informationen unter

www.schöneberger-
forum.de

Registrierung, 
 Beteiligung und 

 Information unter
www.zukunfts-
kongress.info

*  Investitionen in Bauten, Ausrüstungen, Forschung etc. ohne Berücksichtigung 
von Wertminderungen. Die Nettoanlageinvestitionen der Kommunen wiederum 
liegen seit 2003 unter Null. 

Quelle: DIW Wochenbericht Nr. 11.2017, S. 212

Anteil der Bruttoanlageinvestitionen* am Bruttoinlands-
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Selbsthilfeeinrichtungen  
für den öffentlichen Dienst

Unser Angebot – Ihr Vorteil

– 
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Bestellungen: 
Noch schneller geht es online unter: www.d-b-w.de 

Bestellung
per E-Mail: info@d-b-w.de
per Telefon: 0211 7300335
per Telefax: 0211 7300275
Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V. 
Ratiborweg 1 · 40231 Düsseldorf

Noch schneller geht es online unter: www.d-b-w.de 

Ich zahle / Wir zahlen per Ermächtigung zur Lastschrift:

RatgeberService  
und AboService
JA, hiermit bestelle ich folgende Ratgeber:

. . .  Ex. Rund ums Geld im öffentlichen 
Dienst*

. . .  Ex. Beamtenversorgung in Bund und 
Ländern*

. . .  Ex. Beihilfe in Bund und Ländern*

. . .  Ex. BerufsStart im öffentli-
chen Dienst*

Jeder Ratgeber kostet 7,50 Euro (zzgl. 2,50 Euro 
Versand). * Im AboService nur 5,00 Euro.

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Konto-Nummer BLZ Bank

Unterschrift

seit dem Jahr 1951

Beamtenversorgung
in Bund und Ländern

www.beamtenversorgung-in-bund-und-laendern.de

Grundlagen des Versorgungsrechts

Hinterbliebenenversorgung

Unfallfürsorge

Private Altersvorsorge

Beamtenversorgungsgesetze 10. Auflage

Titel_Ratgeber_7.qxd:Layout 1  31.03.2011  17:51 Uhr  Seite 5

seit dem Jahr 1951

Rund ums Geld
im öffentlichen Dienst

www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de

Einkommen und Bezahlung

Arbeitszeit und Urlaub

Rente und Versorgung

Gesundheit und Beihilfe

Soziales und Steuern 13. Auflage
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seit dem Jahr 1951

Mit TIPPS für Beamtenanwärter und Auszubildende

BerufsStart
im öffentlichen Dienst

www.berufsstart-im-oeffentlichen-dienst.de

Beruflicher Einstieg und Aufstieg

Rund um die Ausbildung im öffentlichen Dienst

Pflichten und Rechte während der Ausbildung

Rund ums selbstverdiente Geld

Link-TIPPS zu Musik, Film, Video xx. Auflage
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Beihilfe 
in Bund und Ländern
Mit einem Klinikverzeichnis

www.die-beihilfe.de

Beihilfeberechtigung

Bemessungssätze und Eigenbehalte

Beihilfefähige Aufwendungen

Mit Hinweisen zu den Landesvorschriften der Beihilfe

Bundesbeihilfeverordnung 12. Auflage

Unser Angebot – Ihr Vorteil
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir 
geben alles für Sie: 
mit unserer Versorgungs- 
analyse für Frauen.

Sie kümmern sich um alles. Aber haben Sie dabei auch an  
sich gedacht? Viele Frauen im Öffentlichen Dienst arbeiten  
nur Teilzeit oder pausieren ganz. Gründe hierfür sind meist  
Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Zu dieser  
speziellen Situation hat die DBV sich Gedanken gemacht.  
Die Versorgungsanalyse zeigt Ihnen:

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

✔  wie Sie Ihre Versorgungslücke intelligent schließen können  
und trotzdem flexibel bleiben

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter bewahren

Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen:  
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder Telefon 0800 292 22 74.

AXA-DB-003-17 | Motiv: Versorgungsanalyse Frauen | Format: 210 x 148.5 mm | Beschnitt: 3 mm | Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) (CMYK)
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Private Krankenversicherung
Leistungsstarke Gesundheitsvorsorge für Beamte

Die HUK-COBURG ist ein starker Partner,  
auch wenn es um Ihre Gesundheit geht:

• Stabile und günstige Beiträge für Beamte und Beamtenanwärter
•  Geld zurück: aktuell bis zu vier Monatsbeiträge Rückerstattung 

bereits ab dem ersten leistungsfreien Kalenderjahr – Beamten-
anwärter erhalten sogar bis zu sechs Monatsbeiträge Rück- 
erstattung

• kompetent für den öffentlichen Dienst – die HUK-COBURG ist  
der größte deutsche  Beamtenversicherer

Wir beraten Sie gerne:
Adressen und Telefonnummern Ihrer Ansprech partner finden  
Sie im örtlichen Telefonbuch oder unter www.HUK.de.
Oder rufen Sie direkt an: Telefon 0800 215315401.
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